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§ 1.
Der Zweck der Rigaer Liedertafel ist: Be­

förderung der Liebe für die Tonkunst, so wie 
Veredlung geselliger Fröhlichkeit durch mehr­
stimmigen Mannergesang ohne Instrumen­
talbegleitung bei einem frugalen Mahle.

§2 .
Nur Diejenigen, welche Dichtkunst, Compo­

sition oder Gefang practifch üben und hier in Riga 
ihr festes Domicil haben, können zu eigent­
lichen oder ordentlichen Mitgliedern dieses 
Vereins ausgenommen werden.

§. 3.
Dichter, Componisten und Sänger, welche 

sich hier nur zeitweilig aufhalten,-und solche, 
welche in Riga nicht wohnhaft, die Aufnahme 
wünschen, können, mit Beobachtung der allge­
meinen Regeln über Aufnahme (§. 5—7), zu 
temporairen Mitgliedern ernannt werden.
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§.4.

Auch können, auf Vorschlag der Vorsteher, 
Manner, welche durch ihre staatsbürgerliche oder 
künstlerische Stellung einer solchen Aufnahme 
würdig erscheinen, mit Beobachtung der allge­
meinen Regeln über Aufnahme (§. 5—7), zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden, und zwar 
sowohl hier Ansäßige, als auch Abwesende. Die 
Anzahl der hier ansäßigen Ehrenmitglieder darf 
jedoch sechs nicht überschreiten, wahrend die 
der abwesenden unbeschrankt ist.

8- 5.
Die Zahl der ordentlichen und tempo­

ra! re n Mitglieder der Liedertafel ist für's Erste 
noch unbegrenzt; die vierzig ersten ordent­

lichen Mitglieder heißen Stifter, und ihre 
Zahl ist geschlossen. Für die spater Vorgeschla­
genen liegt bei dem Vorsteher des Protocolls ein 
Candidatenbuch zur Einzeichnung des Candidaten, 
seiner Stimmenparthie, falls er Sänger ist, sei­

nes Proponenten und des Resultates des Ballot- 

tements.
. §. 6.

Der Candidat wird in der ersten Liedertafel 
nach seiner Proposition der Gesellschaft namhaft
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gemacht, und in der darauf folgenden über feine 
Aufnahme entschieden.

8- 7.
Die Aufnahme geschieht durch Ballottement. 

Zwei Drittheile oder mehr der anwesenden Stim­
men entscheiden für die Aufnahme. Der etwa 
nicht Aufgenommene kann erst nach Jahresfrist 
wieder zum Ballottement kommen.

§• 8.
Der Beitrag eines ordentlichen Mitglie­

des ist fünf Rubel S.-M. für das Jahr, vom 
1. Mai bis !♦ Mai, welcher spätestens bis zum 

1. Juni bezahlt werden muß, widrigenfalls das 
nicht zahlende Mitglied als ausgetreten betrachtet 
wird. Mitglieder, welche erst nach dem 1. Ja­
nuar in die Liedertafel treten, zahlen für den Rest 
des Gesellschaftsjahres den Beitrag mit drei Ru­
beln S.-M. Außerdem entrichtet jedes neu auf­
genommene ordentliche Mitglied bei seiner 
Aufnahme ein für alle Mal ein Eintrittsgeld von 
zwei Rbl. S.-M.

§• 9-
Die temporakren so wie die EHrenmit, 

glieder zahlen weder Eintritt noch Beitrag,
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sondern nur ihre jedesmalige Verzehrung, haben 
aber weder berathende noch entscheidende Stimme, 
und dürfen keinen Gast einführen.

§• 10
Die Liedertafel versammelt sich in den Win­

termonaten, vom September bis Mai, an jedem 
andern Freitage, ohne weitere Einladung, um 
8 Uhr Abends. Sie beginnt präcise um 9 Uhr 
und schließt spätestens um 11 Uhr. In dieser 

Zeit wird gesungen und gespeist. Die Gesell­
schaft darf auch nach Schluß der förmlichen Lie­
dertafel, jedoch spätestens bis 1 Uhr Nachts, zu­

sammenbleiben. Erst nach geschlossener Lieder­
tafel dapf geraucht werden, an den Gastlieder­
tafeln, wo auch Damen den Zutritt haben (§. 12), 

erst nach Entfernung der Damen.

Anmerkung. Nur für den Fall, daß durch be­
sondere Umstände die Liedertafel ganz ausge- 

. setzt werden müßttz, fst solches den Mitgliedern 
f mittelst Circulairs zu eröffnen.

§. 11.
Durchreisende Kenner und Freunde des 

Gesanges können auf geschehene Meldung durch 
einHrdentliches Mitglied zü jeder Liedertafel Zu­
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tritt erhalten, und werden als Gäste ihres Ein­

führenden betrachtet.

§• 12.
Erstzu jedervierten Liedertafel können hier 

Ansäßige als Gäste eingeführt werden, und zwar 

von jedem ordentlichen Mitgliede ein Gast; zu 
jeder achten Liedertafel aber auch Damen, und 
zwar von jedem ordentlichen Mitgliede zwei 
Gäste. Vor jeder solchen Versammlung wird 
ein die Namen sämmtlicher ordentlichen Mitglie­

der enthaltendes Circulair Herumgeschickt, und hat 
jedes Mitglied, spätestens bis Tages vorher Vor­

mittags 10 Uhr, zu bemerken, ob und wie viel 
Gaste es mitbringen wird. Um eine Ueberfüllung 
der größeren Versammlungen zu vermeiden, wird 
festgesetzt, daß Mitglieder, welche selbst an sol, 
chen Abenden nicht erscheinen, auch keinen ihrer 
Platze anderen Mitgliedern abtreten dürfen. 
Gäste dürfen vom Schweizer nur gegen Vorzei­

gung einer für sie speciell und für eine Liederta­
fel geltenden Einlaßkarte, welche der Einführende 
beim Vorsteher des Protokolls abzuholen hat, ein­
gelassen werden.

8- 13.
Der Stiftungstag der Rigaer Liedertafel ist 
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-er<20. November, an welchem sie im vorigen 
Jahre ihre erste Versammlung hielt; ein Tag, 
der ohnedieß jeden Patrioten mit freudigen und 
erhebenden Gefühlen erfüllt. Er wird alljährlich 

an dem ihm zunächst gelegenen Freitage gefeiert. 
An diesem Tage ist das Einführen von Gästen, 

mit Ausnahme etwa Durchreisender (§. *1), nicht 
gestattet, und falls auf ihn eine öffentliche Lieder­
tafel fallen sollte (§. 12), letztere auf den nächst­

folgenden Liedertafeltag zu verlegen.

§. 14.
Die regelmäßigen Versammlungen der Lie­

dertafel beginnen mit dem ersten Freitage im 
September. Um aber die Uebungen tm Som­
mer nicht ganz zu unterbrechen, kann sich in den 

Sommermonaten, nach vorhergegangener Verab­
redung, eine beliebige Anzahl von Mitgliedern an 
einem gewählten Orte außerhalb der Stadt zu 
einer Liedertafel versammeln, welchen sodann für 
denselben Tag die Musikalien gegen einen Em- 
pfairgschein, mit der Verpflichtung, selbige am 
folgenden Morgen wieder abzuliefern, übergeben 
werden dürfen. Bei sich zeigendem Interesse ha­
ben die Vorsteher dahin zu wirken und die erfor­
derlichen Anordnungen zu treffen, daß im Sorn, 
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mer eine oder mehrere Liedertafeln mit Gästen, 

wozu auch Damen der Zutritt gestattet ist, ver­
anstaltet werden, jedoch fallen für diese Tage — 
bis auf Ausübung des Gesanges und die dafür 
geltenden Regeln, welche streng aufrecht zu erhal­
ten sind — die Beschränkungen wegen Einfüh­
rung der Gäste, in Beziehung auf deren Anzahl, 
weg, indem die Liedertafel sich von jedem ihrer 
Mitglieder, ohne Ausnahme, überzeugt hält, es 
werde in der Wahl seiner Gäste gegen die An­
sprüche eines gebildeten und gesitteten Kreises 
nicht verstoßen.

§. 15.
Jedes ordentliche und temporaire Mitglied 

muß jede Liedertafel regelmäßig besuchen. Nur 
dringende Gründe dürfen es abhalten zu kommen, 
und hat es solche dem Vorsteher des Protocolls 
am Versammlungstage bis Morgens Ю Uhr 
schriftlich anzuzeigen. Im Unterlassungsfälle zahlt 
es als Poen den Betrag des Couverts zum Besten 
des Oeconoms. Zur bessern Notiz liegt während 
derTafel einPräsentienbuch vor, in welches jedes 
anwesende Mitglied seinen Namen eigenhändig 

eintragen muß, widrigenfalls angenommen n^rd, 
es sei nicht anwesend gewesen.
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s' 16.
Das Abendessen soll einfach sein und, mit 

Ausnahme des Stiftungstages und der Gastlie­
dertafeln mit Damen, an -welchen zwar eine rei­
chere, jedoch nicht opulente Tafel, zu höchstens 
50 Kop. S.-M. pr. Couvert, gestattet ist, aus 
zwei Gängen bestehend, zu 30 Kop. S.-M. pr. 

Couvert vomOeconomen verabreicht werden. Alle 
Getränke werden separät bezahlt, und sind, mit 
Ausnahme von Champagner und Burgunder 
mousseux, welche nur am Stiftungstage erlaubt 
sind, am Büffet zu haben. Es steht jedem Mit- 
gliede frei, gegen Korkengeld von 20 Kop.S.-M. 
pr. Bouteille, seinen eigenen Wein sich reichen 
zu lassen.

§. 17.
Die Leitung der verschiedenen Geschäfte der 

Liedertafel übernehmen ohne Weigerung die vier 
Vorsteher, welche die Gesellschaft durch absolute 
Stimmenmehrheit in der ersten Liedertafel im 
September erwählt und zur strengsten Aufrecht­

haltung der Gesetze autorisirt.
Diese vier Vorsteher sind: der Vorsteher des 

Gesanges, der Heconomie, der Casse und des 
Protocolls. ■
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s' 18.
Zu jedem dieser vier Vorsteher erwählt auf 

gleiche Weise die Gesellschaft einen Vorsteh er- 
Gehülfen, der, im Fall der Vorsteher selbst 
für eine kürzere oder längere Zeit genöthigt sein 
sollte, sich der Gesellschaft zu entziehen, in dessel­
ben Rechte und Verpflichtungen eintritt.

8- 19.
DerVorsteher des Gesanges führt bei 

der Liedertafel den Vorsitz, bestimmt die bei der 
Tafel zu singenden Lieder nach der Nummer im 
Buche, vertheilt die Solo-Parthieen, giebt den 
Grundton nach der Stimmgabel an, und leitet 
den Gesang nach der Partitur. Er hat die Aus­
wahl der Lieder, welche in die Bücher der Lieder­
tafel einzutragen sind, zu treffen; er besorgt das 
Anschaffen der Notenbücher, das Ausschreiben 
der Gesänge, das Drucken der Texte; er ver­

theilt die Bücher bei der Tafel und sorgt für de­
ren Conservation und Aufbewahrung. Er eröff­
net und schließt die Liedertafel, und hat gemein­
schaftlich mit dem Vörsteher der Oeconomie den 
Mitgliedern und Gästen ihre Plätze an der Tafel 

anzuweisen. -
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§. 20.
Der Vorsteher der Oeconomke sorgt 

für die Ausmittelung. eines angemessenen, wo 
möglich stationairen, Locales für die regelmäßi­
gen Wintersitzungen der Liedertafel, und für die 
Sauberkeit, Heizung und Beleuchtung desselben; 
er allein dirigirt die Dienerschaft und den Oeeo, 
nomen, und liquidirt mit Letzterem das Korken­
geld und die Strafgelder ausbleibender Mitglie­
der. Er sorgt für schmackhafte Speisen und 
möglichst billige und gute Weine, und ordnet mit 
dem Vorsteher des Gesanges gemeinschaftlich die 
Platze der Mitglieder und der Gäste an der Tafel.

§• 21.
Der Vorsteher der Casse hat die Ver­

pflichtung, die alljährlichen, pränumerando zu 
leistenden, Beiträge und Eintrittsgelder eincassi­

ren zu lassen; er nimmt überhaupt jede Zahlung 
in Empfang und leistet die erforderlichen Zahlun­
gen, nach Aufgabe und Bescheinigung seiner 
Mitvorsteher.

§• 22.
Der Vorsteher des Protokolls hält ein 

Protokoll über die Verhandlungen der Gesell-

e
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sch ast. Er hat die jedesmal ausgebliebenen 
Mitglieder nach dem Präsentienbuche zu verzeich­

nen und dem Vorsteher der Oeconomie zur Ver­
rechnung ytib Eincassirung aufzugeben. Er hat 
die etwa anwesenden Gäste und die Lieder, welche 
gesungen wurden, in's Protokoll aufzunehmen; 
er macht die Vorträge an die Gesellschaft, be­
sorgt das Ballottement und Wahlgeschäft, erläßt 
die erforderlichen Circulaire, ertheilt die Einlaß­
karten der Gäste, und führt die Correspondenz.

§• 23.
Alle Vorsteher haben gleiche Rechte; nur 

wenn die Stimmen bei Beratungen gleich find, 
entscheidet der Vorsteher des Gesanges. Sie 
müssen gemeinschaftlich über die Erfüllung der 
Gesetze und Vermeidung aller Ausgaben, welche 
die Mittel der Gesellschaft überschreiten, wachen.

X §• 24.
Um einen regelmäßigen Geschäftsgang her­

beizuführen, ist es angemessen, daß bei jeder 
neuen Vorsteherwahl aus den zeitherigen Vorste­
hern und deren Gehülfen mindestens zwei in der 
Direction der Gesellschaft bleiben; daher denn 
zuvörderst aus den neuen Wahllisten diejenigen 
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beiden seitherigen Vorsteher oder derenGehülfen, 
welche die mehrsten Stimmen für sich haben, aufs 
Neue zu Vorstehern bestimmt werden, hiernach 
aber durch absolute Stimmenmehrheit die andern 
beiden zu ernennen sind. Nach Ablauf eines Jah­
res ist es jedem Vorsteher gestattet, die auf ihn 
gefallene Wahl abzulehnen; jedoch dauert diese 
Befreiung nur ein Jahr, und er ist, falls er nach 
Jahresfrist wieder gewählt werden sollte, sich der 

Annahme nicht zu entziehen verpflichtet.

§25.
Bei Berathungen über die Verfassung der 

Gesellschaft, Abänderung der Statuten, außer­

ordentliche Verwendung des Vermögens re., ent­
scheidet die absolute Stimmenmehrheit der An­
wesenden? Doch reicht diese nur hin bei Be­
schlüssen, zu welchen alle Mitglieder, unter Be­
zeichnung des Gegenstandes der Berathung, spe- 
ciell eingeladen waren, indem sodann anzunehmen 
ist, daß die Ausgebliebenen sich den Stimmen 
der Erschienenen unterwerfen wollen.

§. 26.
Bei Entscheidung über Gegenstände, zu de­

ren Berathung die Gesellschaft nicht speciell ein­
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geladen war, muß mindestens die Halste der ott 
deutlichen Mitglieder anwesend sein, um einen 
Beschluß fassen zu können. Ist diese Zahl nicht 
da, so wird eine besondere Einladung an alle Mit­
glieder, zum Behufe der in Rede stehenden Be­
ratung, erlassen, und sodann der im vorstehen­
den §. aufgestellte Grundsatz in Anwendung ge­
bracht.

8- 27.
So wie es jedem Mitgliede freisteht, Vor­

schläge und Propositionen jeder Art zu machen, 

so können solche dennoch nur durch die Gesammt- 
Heit der Vorsteher an die Gesellschaft zur Ent­
scheidung gebracht werden. Es ist daher jedes 
Mitglied verpflichtet diesen Weg einzuschlagen, 
und sind anderweitige Vorschläge und Propositio­
nen keiner Erörterung zu unterziehen. Für den Fall, 
daß dkeGesammtheit derVorsteher an sie gelangte 
Vorschläge undPropositionen ablehnte, ist sie den­

noch verpflichtet, wenn ein Viertheil sämmtlicher 
Mitglieder schriftlich eine solche Motion wün­
schen, sie, auch wider ihre Ansicht, ordnungsmä­
ßig zum Ballottement der Gesellschaft zu bringen.

§• 28.
Jedes ordentliche Mitglied wird, so lange es



— 16 —
noch nicht seinen Austritt ausdrücklich erklärt hat 
und die Beitrage bezahlt, als nicht ausgeschieden' 
betrachtet. Jedes freiwillig ausgeschiedene or­
dentliche Mitglied kann, ohne baß es eines Bal- 
lottements bedarf, wieder eintreten, zahlt jedoch 
wiederum Eintrittsgeld und Beitrag. Ueber die 
Aufnahme ausgeschiedener temporairer Mitglie­
der muß jedoch wieder ballottirt werden.

' §. 29. '

Alljährlich in der letzten Liedertafel im April, 
wo keine Gäste zugegen sind, wird der Jahres­
bericht verlesen und die Rechnungen sammt Be­
legen vorgelegt. Die Gesellschaft wählt sodann 

drei Mitglieder (unter denen jedoch die Vorste­
her und deren Gehülfen nicht seyn dürfen) welche 
die vorgelegte Rechnung zu beprüfen und zur er­
sten Liedertafel im September, vor der neuen 
Vorsteherwahl darüber der Gesellschaft Lu berich­
ten haben. Zu dem Ende versammeln sich dann 
die Mitglieder an diesen beiden Tagen eine Stun­
de früher, also um 7 Uhr. Ueberhaupt aber gilt 
der Grundsatz, daß an den Gastliedertagen kei­
nerlei Geschäfte des Vereins zur Erörterung und 

Beschlußnahme zu bringen sind.
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§. 30.

Dichtungen und Compositionen, welchevon der 
Rigaer Liedertafel ausgehen, werden auf gesetzli­
che Grundlage, unter Vorbehalt der Disposi- 
tionsfahigkeit hesVerfassers, Eigenthum des Ver­
eins, Und dürfen ohne Bewilligung der Direction 
weder durch Abschriften vervielfältigt, noch ander­

weitig verbreitet werden.

§. 31.
Den Gliedern eines gebildeten und kunstlke- 

benden geselligen Vereins brauchen keine weitere 
Regeln des Anstandes und der Sitte gegeben zu 
werden, 'indem sich selbige von selbst verstehen, 
und jeder Verstoß dagegen, auf Antrag der Vor­
steher, Ausschließung durch Ballottement mit ab­
soluter Stimmenmehrheit herbeiführen würde. 
Jedoch wird jedem Mitgliede die Vermeidung je, 
der Störung des Gesanges während der Lieder­
tafel, durch Unterhaltung, Herumgehen, Wech­
selung der Sitze und dergleichen, dringend em­
Pfohlen und ernstlich zur Pflicht gemacht.

8- 32.
Die Gesellschaft hat einen Oeconomen, der für 

die Einnahme der zu lösenden Tafelbillets nach 
Maßgabe des 16, und 20 S. M. Korkengeld

2 
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für jede Bouteille Wein, für eine anständig fee# 
vkrte Tafel und schmackhafte Zubereitung der Spei, 
sen zu sorgen hat — und unter Direction des Vor, 
stehers der Oeconomie steht, der, ihn im Fall ge, 
gründetet Unzufriedenheit ablassen und einen an­
dern engagiren kann.

§. 33.
Endlich halt die Gesellschaft einen Diener, 

der jährlich salarkrt wird, das Umtragen der Cir­
culate, Eincassiren der Beiträge rc. zu besorgen 

hat, und hei den Zusammenkünften als Schweizer 
servirt. Die übrige bei der Liedertafel erforder­
liche Dienerschaft wird nach Maaßgabe des jedes­
maligen Bedürfnisses und Anordnung des Oeco- - 
nomie -Vorstehers von dem Oeconomen auf Ko­
sten der Gesellschaft angenommen.

§.34.
Von diesen Statuten ist ein gebundenes Ex­

emplar Einem Hochedlen und Hochweisen Ra­
che dieser Stadt zu Höchster Genehmigung und 
Approbation vorzulegen, und nachdem solche er­
folgt, sind dieselben auf Kosten der Casse nebst 
dem Verzeichnisse sammtlich er gegenwärtig er Mit­
glieder zum Drucke zu befördern und jedem Mit- 
gliede ein Exemplar für 15 Kop. S, M. eknzuhäm
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digetr. Zugleich aber haben sämmtlichr orderrt, 

ttche und temporakee Mttglkeder das Orkginalsta, 
tut nach erfolgter Höchster Bestätigung mit ihrer 
Unterschristzu versehen undsichdadutch zur streng­
sten Erfüllung desselben zu verpflichten.

Riga, den 3. Zull 1834.

Nachträgliche Bestimmungen 
ad §. 12.

Da sich das Interesse für die Liedertafel Lm 
Publicum so entschieden aussprach, so wurde, um 
Mehreren, als der §. 12 erlaubt, Den Genuß zu 
verschaffen, beschlossen: zu der öffentlichen Lieder­

tafel mit Herren drei und zu denen mit Damen 
vier Gäste mitbringen zu dürfen. Sollte bei et- 
waniger Veränderung des Locales in dieser Be­
stimmung einst eine Abänderung getroffen werden 
müssen, so Haben die Vorsteher die Mitglieder 
davon mittelst Circulairs in Kenckniß zu setzen.
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Vorstehende Statuten der Rigaer Liedertafel sind 

von dem Herrn Minister der inner« Angelegenheiten, 
Staatssecretairen, Geheimerath Bludow zufolge seines 
an mich gelangten Schreibens vom 8. d. M. 7267, 
mit dem Bemerken bestätigt worden, daß die in den 
§§. 19 und 30 erwähnten und in die Bücher der Ge­
sellschaft aufgenommenen gedruckten und handschrift­
lichen Gesänge, gleichwie diejenigen, welche künftig an­
gefertigt oder von der Gesellschaft ausgehen werden, 
vorläufig nach festgesetzter Ordnung der Prüfung der 
Censur unterworfen werden müssen, worauf die Vor­
steher der Gesellschaft zu achten und wofür sie im Ent­
stehungsfalle zu verantworten haben, und endlich daß 
nach Grundlage der Polizeiordnung, die Ortspolizei je­
derzeit ungehinderten Autritt zu dieser Gesellschaft ha­
ben syll, um auf die Erhaltung der Ordnung zu wa­
chen.

Mitau, den 20. December 1834.

Krkegsgouverneur von Riga, General­
gouverneur von Lief-, Ehst- und 
Curland, Senateur, General-Lieu­
tenant und Ritter

VaronMvlen.
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Vorsteher der Rigaer Liedertafel 

vom I.Mai 1834 bis zum 1. Mai 1835:

H. Dorn, 
Vorsteher des Gesanges.

W. A. Poorten, 
Vorsteher der Caffe.

В Sodoffsky, 
Vorsteher des Oeconomie.

E. Frantzen, 
Vorsteher des Protokolls.

Mitglieder der Commitee zur Ent­
werfung der Statuten:

Dr. K. L. Grabe. R. Seuberlich.
H. Dorn. W. Sodoffsky.

E. Frantzen.
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Verzeichniß sämmtlicher Mitglieder 
der

Pisaer Liedertakel.

L Ehrenmitglieder.

Herr J. I. Rolssen, Magnkfieenz, wortführen­
der Bürgermeister, Ritter.

------ Fr. Timtn, Magnificenz, wortführender 
Bürgermeister, Ritter.

------ Bernhard Heinrich Schnobel. / 
------ I. G. Dannemark.
------ Ferdinand Arnold.

2. Temporaire Mitglieder.'

Fleschs Fr. Ludwig, Schauspieler u. Sanger. 
Moller, Carl Friedrich, Schausp. u. Sänger. 
Schmidt, Robert, Schauspieler und Sanger. 
Müller, Carl, Schausp., Sänger u. Dichter. 
Rebentisch, Ernst, Organist und Sänger. 
Schubert, Louis, Musikdir., Sänger u. Comp. 
Wiedemann, Aug., Schauspieler u. Sänger. 
Löbmann, Franz, Chordir., Sänger u. Comp.
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3. Ordentliche Mitglieder, 

a, Stifter.
Albanus, Aug., Dr., Superintendent u. Ritter, 

Dichter.
Beise, Jac. Friedr., Consistorkalrath, Dichter.
Berg, Georg Ed., Kaufmann, Sänger.
Bergmann, Dan. Gust., Prediger, Sänger 

und Dichter.
Bornhaupt, Eduard, Kaufmann, Sänger.
Dannemark, Alep. Th., Secretair, Sänger. 
Dorn, Oeinr. Ludw. Egm., Musikdirector, 

Sänger, Componist. .

Frantzen, Eduard, Buchhändler, Sänger.
Grave, Dr. Carl Lud., Consistorkalrath u. Rit- 

. ter, Dichter.
Höppener, Alexander, Hofgerichtsadvocat, 

Sänger.

Kranich, Victor, Musiker, Sänger, Componist.
Kröger, Hermann, Kaufmann, Sänger.
Kröger, Alex. Eduard, Notair, Sänger. 

Kyber, Ferdinand, Kaufmann, Sänger. 
Kyber, Albert, Kaufmann, Sänger.

Miln, Ernest, Rathsherr, Sänger.
Müller, Carl Fr., Kaufmann, Sänger.

Niemann, Carl Heinr., Kaufmann, Sänger.
Pohrt, Carl Wilh., Secretair, Sänger, Comp.



24

Poorten, W. A , Kaufmann, Sanger. 
Remy, Franz, Kaufmann,. Sanger, Dichter. 
Seuberlich, Rob., Seer., Sänger, Componist. 
Sodoffsky, C. H. W«, Dr. med., Sänger, 

Componist.
Thiel, M., Consistorialrath, Dichter. 
Trey, Hermann, Prediger, Dichter. 
Weitzmann, Carl, Musikdir., Sanger, Comp. 
b. Mieten, David, Rathsherr, Sänger. 
Zigra, C. G«, Kaufmann, Sänger.

b. Hinzugetretene, 
Caviezel, Heinr.Fr., Hofgerichtsadv., Sänger. 
V. Krusenstern, Theod., Secretair, Sänger. 
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